
UFA-Revue 11 | 2022 62

BETRIEBSFÜHRUNG

Die Invalidenversicherung (IV) als 
wichtiger Teil der ersten Säule 
wurde per 2022 weiterentwickelt. 

Es ist dies nicht die erste Revision. Bei der 
IV ist man schon lange daran, Anpassun
gen vorzunehmen. Dabei geht es jeweils 
darum, eine Invalidität möglichst zu ver
hindern sowie bereits invalide Personen zu 
betreuen und sie möglichst wieder in den 
Arbeitsmarkt zu integrieren. Dies gleich
zeitig unter dem Druck, Kosten zu sparen, 

Bei Invalidität  
droht oft das Aus
Auch nach der jüngsten Revision der Invaliden versicherung 

 bedroht die Bemessung des Invaliditäts grades Landwirtschafts

betriebe oft in ihrer Existenz. Jeder Betrieb sollte sich deshalb 

mit seiner Einkommens situation  auseinandersetzen. 
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da die IV seit Jahren ein grosses Defizit 
ausweist und «leihweise» Gelder der AHV 
für die IV eingesetzt werden.

Psychische Krankheiten  
im Vordergrund
Gemäss Bundesamt für Statistik sind von 
den insgesamt 220 000 IVBezügern rund 
dreizehn Prozent der Fälle auf Geburts
gebrechen zurückzuführen, neun Pro
zent auf das Nervensystem und je elf Pro
zent auf Knochen und Bewegungsorgane 
sowie andere Krankheiten. Sechs Prozent 
der IVRenten gehen auf einen Unfall zu
rück. Den grössten Anteil machen psychi
sche Krankheiten aus. Insgesamt bezieht 
rund die Hälfte aller IVBezüger aufgrund 

psychischer Erkrankungen eine Rente oder 
 andere Leistungen der IV. Die Gesetzesre
vision verfolgt denn auch Verbesserungen 
für Menschen mit psychischen Problemen, 
insbeson dere durch die Ausweitung der 
Beratung und Begleitung. Zudem werden 
bei den medizinischen Gutachten Mass
nahmen zur Qualitätssicherung und für 
mehr Transparenz eingeführt.

Stufenloses System 
Eine spürbare Veränderung ist die neue 
Bemessung des IVGrades. Vorbei ist die 
Zeit der Viertel, Halb und Vollrenten. Neu 
soll der IVGrad näher an der effektiv fest
gestellten Invalidität beziehungsweise am 
Grad der Arbeitsunfähigkeit liegen. Damit 
für Neurentenbezügerinnen und bezüger 
ein Anreiz besteht, das Arbeitspensum zu 
erhöhen, wird ein stufenloses System ein
geführt. Der Invaliditätsgrad bestimmt aber 
weiterhin, wie hoch der Rentenanspruch 
ist. Wie schon heute besteht bei einem In
validitätsgrad von weniger als 40 Prozent 

Unser Tipp

Weitere Informationen

Bei Fragen zur IV-Problematik 
 helfen die Versicherungsberaterin-
nen und -berater der kantonalen 
Bauernverbände weiter.
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kein Anspruch auf eine IVRente. Ab einem 
Invaliditätsgrad von 70 Prozent wird eine 
ganze Rente zugesprochen (siehe Kasten).

Bestehende Renten werden nur ange
passt, wenn sich bei einer Revision der In
validitätsgrad um mindestens fünf Prozent

punkte ändert und wenn die versicherte 
Person bei Inkrafttreten der Gesetzesän
derung noch nicht 55jährig ist. Die Ren
ten von Versicherten unter 30 Jahren wer
den spätestens innerhalb von zehn Jahren, 
das heisst bis Ende 2031, ins stufenlose Sys
tem überführt, sofern sie in der Zwischen
zeit nicht schon im Rahmen einer ordentli
chen Revision angepasst wurden. Das neue 
Rentensystem wurde ebenfalls in das Ren
tensystem der 2. Säule integriert, damit die 
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Das stufenlose Berechnungsmodell führt bei vielen jüngeren Teilrentenbezügerinnen und -bezügern zu einem tieferen 
Renten  anspruch. Eine Betriebsumstellung oder -aufgabe ist aus der Perspektive der IV in Betracht zu ziehen, wenn der 

Betrieb trotz IV- Mass nahmen in der bisherigen Form nicht mehr weitergeführt werden kann.  Bild: Adobe Stock

Eine spürbare Ver-
änderung ist die neue Be-
messung des IV-Grades.

Rentenanspruch nach Invaliditätsgrad
Der Invaliditätsgrad bestimmt, wie hoch die IV-Rente ausfällt.  
Bei einem Invaliditätsgrad unter 40 Prozent besteht kein 
Renten anspruch. 

Invaliditätsgrad

Rentenanspruch  
(in prozentualen Anteilen einer  
ganzen Rente)

40 % 25 %

41 % 27,5 %

42 % 30 %

43 % 32,5 %

44 % 35 %

45 % 37,5 %

46 % 40 %

47 % 42,5 %

48 % 45 %

49 % 47,5 %

50 – 69 %
Die Rente entspricht dem  
Invaliditätsgrad 1)

70 – 100 % 100 % (ganze Rente)

1)   Beispiel: Bei einem IV-Grad von 54 % beträgt 
der Rentenanspruch 54 %. Quelle: Informationsstelle AHV / IV
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Leistungen der beiden Säulen im Falle einer 
Invalidenrente kongruent sind.

Grundproblematik bleibt die 
 Bemessung des IV-Grades
Ein für die Landwirtschaft erhebliches 
Problem ist und bleibt auch mit der neu
en  Revision die Bemessung des IVGrades, 
respektive die tiefen Einkommen vor der 
Invalidität (Valideneinkommen). Um den 
IVGrad bemessen zu können, wird das vor 
der Invalidität erzielte Einkommen festge
stellt, das sogenannte Valideneinkommen. 
Diesem wird das Invalideneinkommen ge
genübergestellt, das ebenfalls die IVStelle 
festlegt. Es beruht auf der Annahme einer 
Tätigkeit, welche die invalide Person noch 
ausüben könnte. Dies grundsätzlich un
geachtet der Tätigkeit, welche sie vorher 
ausgeführt hat. Es wird somit als zumut
bar erachtet, eine berufliche Veränderung 
vorzunehmen. Die Differenz zwischen 
Validen und Invalideneinkommen, unter 
Umständen ermittelt in einer nicht land
wirtschaftlichen Verweistätigkeit, ergibt 
schliesslich den IVGrad. 

Dieses Vorgehen stellt die Landwirt
schaft vor erhebliche Probleme. Hat jemand 
vor Eintritt der Invalidität in den letzten 
Jahren bei der AHV kein genügend hohes 
Einkommen aus der Landwirtschaft aus
gewiesen, ist es sehr schwer, einen IVGrad 
zugewiesen zu erhalten oder andere Hilfs
mittel bezahlt zu bekommen. Oftmals er
gibt sich aus der Differenz zwischen Vali
deneinkommen und Invalideneinkommen 
ein IVGrad unter 40 Prozent (siehe Berech
nungsbeispiel).

Diese Situation ist bei IVAbklärungen 
in der Landwirtschaft häufig anzutreffen. 
Der Betroffene muss sich dann mit der Fra
ge auseinandersetzen, ob er den Betrieb «ir
gendwie» weiterführen will oder sich ge
mäss Empfehlung der IV umschulen lässt 
und die Landwirtschaft aufgibt.

Einkommenssituation definieren
Jedem einzelnen Betrieb kann nur gera
ten werden, sich mit der Situation ausein
anderzusetzen. Soll der Betrieb auch nach 
dem Eintritt einer Invalidität der betriebs
leitenden Person oder des Partners weiter
geführt werden, müssen Berechnungen an
gestellt werden und die Einkommen, sofern 
möglich, entsprechend definiert sein. Fra
gen der Einkommensteilung und eine ge
wisse Steuerung des landwirtschaftlichen 

Hier gehts zu den 
AHV / IV-Merkblättern

 
 
 qr.ufarevue.ch / iv

Einkommens spielen hier eine grosse Rol
le. Dies gilt genauso für mitarbeitende 
 Familienmitglieder, die in der Regel eben
falls tiefe Einkommen aus der Landwirt
schaft erzielen. n

Ein Ziel der IV ist die berufliche Eingliederung. Sie übernimmt Kosten 
für medizinische Massnahmen oder für eine berufliche Umschulung 
aber erst ab einem Invaliditätsgrad von 40 Prozent. Bild: iStock

Bemessung des Invaliditätsgrades

Berechnungsbeispiel

Kann eine Person gemäss Beurteilung der IV zu 50 Prozent 
einer Tätigkeit in einer Werkstatt oder im Verkauf mit 
 einem monatlichen Einkommen von Fr. 4000 nachgehen, 
ergibt das ein jährliches Invalideneinkommen von 
 Fr. 48 000. Wenn nun das Valideneinkommen, also das 
 effektive Einkommen aus der Landwirtschaft vor der Invali-
dität, Fr. 60 000 betrug, ergibt der Unterschied von 
Fr. 12 000 einen IV-Grad von 20 Prozent. Das bedeutet, dass 
keine Invalidenrente gesprochen wird, denn diese   
gibt es erst ab 40 Prozent. Es muss somit eine andere Tätig-
keit ausgeführt werden.

 
 

(Valideneinkommen – Invalideneinkommen) × 100
 

Valideneinkommen

http://qr.ufarevue.ch/iv
http://qr.ufarevue.ch/iv

